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Bekanntmachung 
 

Änderung der Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr  
an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse  

 
 
Die Geschäftsführung der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse GmbH hat am 
19. Dezember 2018 die nachfolgend ersichtlichen Änderungen der Geschäftsbedin-
gungen für den Freiverkehr an der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse be-
schlossen. 
 
Die Änderungen werden zum 7. Januar 2019 wirksam. 
 
 
 
 

***************************************************** 
 

ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT 
 

ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN 
 

LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN 
 

***************************************************** 
 
 
 
Kapitel II: Einbeziehung von Wertpapieren in den Freiverkehr 
 
§ 11a wird wie folgt geändert: 
 
§ 11 a Vorzeitige Fälligkeit bei Wertpapieren 

(1) Wird nach den Bedingungen im Wertpapierprospekt ein verbrieftes Derivat aufgrund des Um-
standes, dass der Basiswert eine vorbestimmte Schwelle erreicht hat, wertlos oder wird das 
verbriefte Derivat nach einem solchen Ereignis nur zu einem festen Rücknahmepreis gehandelt 
(z.B. Knock-out), hat der Antragsteller die Art und den Zeitpunkt des Ereignisses der Geschäfts-
führung unverzüglich unter Verwendung der Mail-Adresse: knock-out@boerse-stuttgart.de mit-
zuteilen. Der Übermittlungsweg ist mit der Geschäftsführung abzustimmen. Die Geschäftsfüh-
rung setzt den Handel in dem betroffenen verbrieften Derivat vorübergehend aus oder stellt ihn 
endgültig ein. Preisermittlungen nach einer erfolgten Wiedereinsetzung erfolgen nur zum fixier-
ten Rücknahmepreis. 

(2) Hat ein Wertpapier nach einem Ereignis gem. Abs. 1 einen Rücknahmepreis und findet ein 
börsliches Handelsgeschäft nicht zum Rücknahmepreis statt, so wird dieses Handelsgeschäft 
aufgehoben. Gleiches gilt für Wertpapiere, die nach dem Ereignis nach Abs. 1 wertlos werden 
oder zum technischen Abwicklungswert von 0,001 Euro zurückgenommen werden.  
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Kapitel XI: Schlussbestimmungen 
 
§ 70 wird wie folgt geändert:  
 
§ 70 Inkrafttreten 
 
Die Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr treten am 25. Juni 2018 7. Januar 2019 in Kraft. 
 

 
 
 
 
Stuttgart, 20. Dezember 2018 
 
 
BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE  
WERTPAPIERBÖRSE GMBH  
 
 

 
Oliver Hans  
Geschäftsführer 
 

 


